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Bauleitplanung der Gemeinde Ahnsen, Bebauungsplan Nr. 13 "Ehemaliges Sägewerk", 
einschl. örtlicher Bauvorschrift einschl. Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 6  
"Schlesierweg" und Berichtigung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Eilsen. 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentl. Belange gem. § 4 Abs. 1 
BauGB i.V.m. § 13 a BauGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Gashochdruckleitungen, Rohrfernleitungen
Durch  das  Plangebiet  bzw.  in  unmittelbarer  Nähe  dazu  verlaufen  erdverlegte
Hochdruckleitungen.  Bei  diesen  Leitungen  ist  je  ein  Schutzstreifen  zu  beachten.  Der
Schutzstreifen  ist  von  jeglicher  Bebauung  und  von  tiefwurzelndem Pflanzenbewuchs  frei  zu
halten.  Bitte  beteiligen  Sie  die  in  der  folgenden  Tabelle  genannten  Unternehmen direkt  am
Verfahren, damit ggf. erforderliche Abstimmungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

Objektname Betreiber Leitungstyp Leitungsstatus

RG006473000 OGE Open Grid Europe GmbH Gashochdruckleitung betriebsbereit / in Betrieb

Bergbau: Markscheiderei
Nachbergbau Themengebiet Alte Rechte
Die laut unseren Unterlagen in dem Verfahrensgebiet liegenden aufrechterhaltenen Rechte 
(§149 ff. Bundesberggesetz) sind in dieser Stellungnahme unten folgend aufgeführt. 
Berechtigungsart Berechtigungsname Rechtsinhaber Gemarkung

Erdgasverträge G 07 Goslar BEB Erdgas und Erdöl GmbH & Co. KG Luhden-Scharmbeck

Dienstgebäude 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover 
Verkehrsanbindung 
Stadtbahnlinie 7 bis Pappelwiese

Telefon
0511 643-0
Telefax
0511 643-2304 
E-Mail
Poststelle@lbeg.niedersachsen.de
Internet
http://www.lbeg.niedersachsen.de

Bankverbindung
Nord/LB 
IBAN: DE 84 2505 0000 0106 0223 95
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H XXX

Steuernummer
Steuernummer beim Finanzamt Hannover Nord:
25/202/29467
USt. – ID- Nummer:
DE 811289769

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Postfach 51 01 53, 30631 Hannover

Bearbeitet von Annette Merbold
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Die genannten Verträge haben privatrechtlichen Charakter. Wir bitten Sie daher sich für Fragen 
inhaltlicher Art an die genannten Unternehmen oder deren Rechtsnachfolger zu wenden sowie 
diese am Verfahren zu beteiligen.

Baugrund
Im Untergrund des Standorts liegen lösliche Sulfat-/Karbonatgesteine in Tiefen, in denen lokal
Verkarstung  auftreten  kann.  Im  näheren  Umfeld  des  Standorts  sind  bisher  keine  Erdfälle
bekannt. Formal ist dem Standort die Erdfallgefährdungskategorie 2 zuzuordnen (gem. Erlass
des Niedersächsischen Sozialministers "Baumaßnahmen in erdfallgefährdeten Gebieten" vom
23.2.1987, Az. 305.4 - 24 110/2 -). Im Rahmen von Baumaßnahmen am Standort kann – sofern
sich  bei  der  Baugrunderkundung  keine  Hinweise  auf  Subrosion  ergeben  –  bezüglich  der
Erdfallgefährdung  auf  konstruktive  Sicherungsmaßnahmen  verzichtet  werden.  Die  o.g.
standortbezogene  Erdfallgefährdungskategorie  ist  bei  Hinweisen  auf  Subrosion  ggf.
anzupassen. Weiterführende Informationen dazu unter www.lbeg.niedersachsen.de > Geologie
> Baugrund > Subrosion > Hinweise zum Umgang mit Subrosionsgefahren.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen  zu  den  Baugrundverhältnissen  am  Standort  auf  den  NIBIS-Kartenserver.  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

Ob  im  Vorhabensgebiet  eine  Erlaubnis  gem.  § 7  BBergG  oder  eine  Bewilligung  gem.  § 8
BBergG erteilt  und/oder  ein  Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliehen bzw.
aufrecht erhalten wurde, können Sie dem  NIBIS-Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den
dort genannten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen. Rückfragen zu diesem
Thema richten Sie bitte direkt an markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de.

Informationen  über  möglicherweise  vorhandene  Salzabbaugerechtigkeiten  finden  Sie  unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbauberechtigungen/Alte_Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  vorliegende  Stellungnahme  hat  das  Ziel,  mögliche  Konflikte  gegenüber  den
raumplanerischen Belangen etc. ableiten und vorausschauend berücksichtigen zu können. Die
Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Annette Merbold
Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig
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